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Einladung zur Eigentümer-Information zum Entwurf Schutzplan «Naturobjekte» 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
An der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021 hat die Bevölkerung dem überarbeiteten Zonen-
plan zugestimmt. Im Rahmen dieser Zonenplanrevision ist die Gemeinde verpflichtet, den be-
stehenden Schutzplan Naturobjekte zu überarbeiten. 
 
Mit Beschluss vom 21. Februar 2018 wurde ein externer Dienstleister damit beauftragt, die Na-
turobjekte zu erfassen und zu inventarisieren. Dieses «Hinweisinventar Naturobjekte» be-
schreibt und bewertet die besonderen Naturobjekte auf dem Gebiet der Politischen Gemeinde 
Hüttwilen. Die Arbeiten wurden 2019 fertiggestellt und der Bevölkerung vorgestellt sowie das 
Hinweisinventar und die Objektblätter veröffentlicht. 
 
Für die Bearbeitung des Hinweisinventars und die damit verbundene Überprüfung des Schutz-
plans Naturobjekte wurde seitens Gemeinderat Hüttwilen die Natur- und Landschaftsschutz-
Kommission eingesetzt. Darin vertreten sind nebst dem Gemeinderat die ortsansässige Land-
wirtschaft und Vertretungen aus dem Bereich Natur und Umwelt mit Fachkenntnissen. Die 
Kommissionsmitglieder wurden mit der Bearbeitung nachfolgender Aufgaben und Fragestellun-
gen betraut: 
 

 Kritische Hinterfragung der Schutzwürdigkeit von Naturobjekten 

 Entscheidung über die Überführung in den Schutzplan 

 Klassifizierung der einzelnen Naturobjekte 

 Ausarbeitung des Schutzplans zu Gunsten der Bevölkerung und der betroffenen Eigentü-
merinnen und Eigentümer 

 Ausarbeitung der Reglemente (Beitragsreglement und Schutz- und Pflegevorschriften) 
 
Im Gegensatz zum bestehenden Schutzplan hat das Hinweisinventar keinen verbindlichen Cha-
rakter und gibt ausschliesslich darüber Auskunft, welche Objekte für die Überführung in den 
neuen Schutzplan in Frage kommen könnten. Die bereits grundeigentümerverbindlich geschütz-
ten rund 90 Naturobjekte wurden im Zuge der Überarbeitung nicht hinterfragt. Wo nötig, werden 
Einträge jedoch begründet angepasst. 
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Von den neu erhobenen Naturobjekten wurden rund 90 als «schützenswert» und ca. 45 als 
«sehr schützenswert» eingestuft. Naturobjekte mit einer tieferen Klassifizierung («bemerkens-
wert») sollen nicht in den Schutzplan aufgenommen werden. Zusätzliche Objekte können künf-
tig auf Antrag aufgenommen werden. 
 
Als nächster Schritt steht nun, wie in den Seebachtaler News April & Mai 2023 angekündigt, die 
Information von Ihnen als Grundeigentümerin und Grundeigentümer an. 
 
Auf Ihrem Grundstück befindet sich eines oder mehrere mögliche schützenswerte Naturobjekte, 
welche in den Schutzplan übernommen werden sollen. Sie sind daher eingeladen, sich zum 
überarbeiteten Schutzplan zu informieren und wenn nötig die vorgesehenen Schutzob-
jekte wie deren Schutzstatus im Beisein der Kommissionsmitglieder zu diskutieren. 
 
Wir bitten Sie, Ihre Pächter zu informieren und sie gegebenenfalls (auch) anzumelden. Mittels 
schriftlicher Vollmacht ist für Pächter eine Beteiligung an den Gesprächen ebenfalls möglich. 

 
Es stehen nachfolgende Zeitfenster zur Verfügung: 
 

Termin Ort Zeitfenster 1 Zeitfenster 2 

Dienstag, 22.08.2023 Saal Alterssiedlung 
Nussbaumen 

18:00 – 19:30 Uhr 20:00 – 21:30 Uhr 

Montag, 04.09.2023 Saal Alterssiedlung 
Nussbaumen 

18:00 – 19:30 Uhr 20:00 – 21:30 Uhr 

 
Beachten Sie bitte, dass eine vorgängige Anmeldung bis am 15. August 2023 nötig ist. 
 
Anmeldungen sind zu richten an Silvio Lütolf, info@huettwilen.ch oder Tel. 058 346 06 66 unter 
Angabe der Anzahl teilnehmender Personen. Teilen Sie dabei bitte Ihre terminliche Prioritäten-
setzung mit (Priorität 1, Priorität 2 usw. der möglichen Zeitfenster). 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Bereich «Wiesen und Weiden» in der Kommission zu inten-
siven Diskussionen und unterschiedlichen Meinungen geführt hat. Im Nachgang zur Eigentüme-
rinformation wird daher die Möglichkeit eines Einzelgesprächs angeboten. 
 
Mit dem Schutzplan gehen die Schutz- und Pflegevorschriften sowie das Beitragsreglement 
einher. Sie liegen als Entwurf vor und können ebenfalls diskutiert werden. Letzteres wird den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern voraussichtlich an der Gemeindeversammlung vom 13. 
Dezember 2023 zur Genehmigung vorgelegt werden. 
 
Damit Sie sich vorgängig möglichst einfach, schnell und umfassend informieren können, wurde 
eine Zusammenstellung der Schutzobjekte (Entwurf), der drauf basierende Schutzplan und die 
Objektblätter auf unserer Webseite (huettwilen.ch > Home > Politik > Aus dem Gemeinderat) 
aufgeschaltet. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Die Gemeindepräsidentin  Der Vize-Gemeindepräsident 
 
 
 
Sabina Peter Köstli Daniel Bauer 
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